


 



 



Posten       Jahr 2022 %       Jahr 2021 % Wert- 
veränderung 

Veränd. in % 

KURZFRISTIGE AKTIVA 31.142.358 57,22% 30.223.093 57,51% 919.265 3,04% 

Verfügbare Liquidität 15.492.714 28,47% 17.705.148 33,69% (2.212.434) (12,50) % 

Verfügbare Liquidität 15.492.714 28,47% 17.705.148 33,69% (2.212.434) (12,50) % 

Aufgeschobene Liquidität 15.031.419 27,62% 11.851.996 22,55% 3.179.423 26,83% 

Forderungen gegen Gesellschafter       

Forderungen im kurzfristigen 
Umlaufvermögen 

13.961.134 25,65% 11.287.752 21,48% 2.673.382 23,68% 

Forderungen im Anlagevermögen 300.000 0,55%   300.000  

Zur Veräußerung bestimmte 
Sachanlagen 

      

Finanzielle Tätigkeiten       

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 770.285 1,42% 564.244 1,07% 206.041 36,52% 

Endbestände 618.225 1,14% 665.949 1,27% (47.724) (7,17) % 

ANLAGEVERMÖGEN 23.278.932 42,78% 22.332.987 42,49% 945.945 4,24% 

Immaterielle Vermögensgegenstände 18.224.746 33,49% 17.416.141 33,14% 808.605 4,64% 

Sachanlagen 3.880.714 7,13% 4.037.817 7,68% (157.103) (3,89) % 

Finanzanlagen 118.156 0,22% 104.722 0,20% 13.434 12,83% 

Forderungen im mittel-/langfristiges 
Umlaufvermögen 

1.055.316 1,94% 774.307 1,47% 281.009 36,29% 

AKTIVA INSGESAMT 54.421.290 100,00% 52.556.080 100,00% 1.865.210 3,55% 

FREMDKAPITAL 23.787.294 43,71% 22.883.039 43,54% 904.255 3,95% 

Kurzfristige Passiva 14.329.445 26,33% 12.836.513 24,42% 1.492.932 11,63% 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 13.581.338 24,96% 12.001.373 22,84% 1.579.965 13,16% 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 748.107 1,37% 835.140 1,59% (87.033) (10,42) % 

Konsolidierte Passiva 9.457.849 17,38% 10.046.526 19,12% (588.677) (5,86) % 

Mittel-/langfristige Verbindlichkeiten 8.279.320 15,21% 8.624.196 16,41% (344.876) (4,00) % 

Fonds für Risiken und Aufwendungen 377.373 0,69% 704.755 1,34% (327.382) (46,45) % 

Abfertigungsfonds 801.156 1,47% 717.575 1,37% 83.581 11,65% 

EIGENKAPITAL 30.633.996 56,29% 29.673.041 56,46% 960.955 3,24% 

Gesellschaftskapital 20.590.000 37,83% 20.590.000 39,18%   

Rücklagen 9.545.592 17,54% 8.732.648 16,62% 812.944 9,31% 

Gewinn-(Verlust-)Rücklagen       

Jahresgewinn (Verlust) 498.404 0,92% 350.393 0,67% 148.011 42,24% 

Verlustausgleich des Geschäftsjahres       

PASSIVA INSGESAMT 54.421.290 100,00% 52.556.080 100,00% 1.865.210 3,55% 







PRODUKTIONSWERT 50.403.141 100,00% 44.993.351 100,00% 5.409.790 12,02% 

- Verbrauch von Rohstoffen 2.290.177 4,54% 2.697.904 6,00% (407.727) (15,11) % 

- Gemeinkosten 27.304.501 54,17% 23.341.673 51,88% 3.962.828 16,98% 

MEHRWERT 20.808.463 41,28% 18.953.774 42,13% 1.854.689 9,79% 

- Sonstige Erträge 2.142.707 4,25% 2.167.979 4,82% (25.272) (1,17) % 

- Personalkosten 14.588.708 28,94% 14.427.458 32,07% 161.250 1,12% 



- Rücklagen 19.710 0,04% 64.990 0,14% (45.280) (69,67) % 

BRUTTOBETRIEBSGEWINN 4.057.338 8,05% 2.293.347 5,10% 1.763.991 76,92% 

- Abschreibungen und 
Wertberichtigungen 

2.973.809 5,90% 2.663.148 5,92% 310.661 11,67% 

BETRIEBSERGEBNIS 
(Nettobetriebsgewinn) 

1.083.529 2,15% (369.801) (0,82) % 1.453.330 393,00% 

+ Sonstige Erträge 2.142.707 4,25% 2.167.979 4,82% (25.272) (1,17) % 

- Sonstige Betriebskosten 2.362.470 4,69% 1.626.807 3,62% 735.663 45,22% 

ERGEBNIS VOR FINANZBEREICH 863.766 1,71% 171.371 0,38% 692.395 404,03% 

+ Finanzielle Erträge 161.639 0,32% 61.607 0,14% 100.032 162,37% 

+ Wechselkursgewinne und -verluste       

BETRIEBSERGEBNIS (Gewinn vor 
Finanzaufwendungen) 

1.025.405 2,03% 232.978 0,52% 792.427 340,13% 

+ Finanzaufwendungen (134.249) (0,27) % (98.314) (0,22) % (35.935) (36,55) % 

ERTRÄGE VOR BERICHTIGUNGEN 
DER FINANZANLAGEN UND 
VERBINDLICHKEITEN 

891.156 1,77% 134.664 0,30% 756.492 561,76% 

+ Wertberichtigungen auf Finanzanlagen 
und -verbindlichkeiten 

      

+ Anteil ex Sonderbereich (262.541) (0,52) % 183.152 0,41% (445.693) (243,35) % 

BETRIEBSERGEBNIS VOR STEUERN 628.615 1,25% 317.816 0,71% 310.799 97,79% 

- Ertragssteuern 130.211 0,26% (32.577) (0,07) % 162.788 499,70% 

NETTOGEWINN 498.404 0,99% 350.393 0,78% 148.011 42,24% 





 
 

 

Für die Zuweisung der Kosten für gemeinsame Dienste und für die geteilten betrieblichen Funktionen wurden die Cost Driver verwendet, die im Einheitstext der Bestimmungen (TUIC) der 

ARERA (Regulierungsbehörde für Energie, Netze und Umwelt) über die Pflicht zur getrennten Buchführung (Unbundling Accounting) für Unternehmen vorgesehen sind, die im Bereich der 

Elektrizität-, Gas- und integrierten Wasserversorgung tätig sind, mit der damit verbundenen Meldepflicht (Beschluss 137/2016): 

 

Gewinn- und Verlustrechnung nach Bereichen 2022 

Gas Wasser Kanalisation 
Umweltdienst 

Bozen 

Umweltdienst 

Leifers 
Parkplätze Eiswelle 

Andere 

Dienstleistungen 

nicht für 

Gesellschafter 

Aufträge von 

Gesellschaftern Gesamt 2022 

Gesamter Produktionswert 

Gesamte externe Betriebskosten 

Gesamte interne Betriebskosten 

Gesamte interne Betriebskosten 

Gesamte interne Betriebskosten A 

Gesamte Strukturkosten 

Gesamte Einnahmen und verschiedene Kosten 

Laufende Steuern 

abzüglich der Überschüsse (Umweltdienst Bozen und Leifers) 

c) Mehrwert (a – b) 

e) Bruttobetriebsgewinn (c – d) 

f) Nettobetriebsgewinn - EBIT (e – f) 

i) Betriebsergebnis vor Steuern (g+/-h) 

Geschäftsergebnis (i - l) 

Geschäftsergebnis 
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BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES AN DIE AKTIONÄRSVERSAMMLUNG ANLÄSSLICH DER 
FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2022 GEMÄSS ARTIKEL 2429 ABSATZ 
2 C.C. 2, C.C. 

An die Aktionäre der SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.p.A.  

In dem am 31. Dezember 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahr haben wir uns bei unserer Tätigkeit von den 
gesetzlichen Bestimmungen und den vom Nationalen Rat der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
herausgegebenen Verhaltensregeln für Abschlussprüfer nicht börsennotierter Unternehmen leiten lassen, die im 
Dezember 2020 veröffentlicht wurden und seit dem 1. Januar 2021 in Kraft sind. 

Über diese Tätigkeit und die erzielten Ergebnisse informieren wir Sie mit diesem Bericht. 

Der Jahresabschluss der SEAB S.p.A. zum 31. Dezember 2022, der gemäß den italienischen Vorschriften für die 
Erstellung des Jahresabschlusses erstellt wurde, liegt Ihnen zur Prüfung vor und weist einen Jahresüberschuss 
von 498.404,00 Euro (vierhundertachtundneunzigtausendvierhundertvier Euro) aus. Der Jahresabschluss wurde 
uns mit unserer Zustimmung in Abweichung von der in Artikel 2429 des italienischen Zivilgesetzbuches 
vorgesehenen Frist, dem 31. Mai 2023, zur Verfügung gestellt, 

Der Abschlussprüfer Trevor S.r.l. hat uns seinen Bericht vom 12. Juni 2023 vorgelegt, der einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk enthält. 

Nach dem Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Ihres 
Unternehmens und wurde in Übereinstimmung mit den italienischen Vorschriften für die Erstellung des 
Jahresabschlusses erstellt. 

Der Rechnungsprüferausschuss, der nicht mit der gesetzlichen Abschlussprüfung betraut ist, hat die in Regel 3.8 
der "Verhaltensregeln für den Rechnungsprüferausschuss nicht börsennotierter Unternehmen" vorgesehene 
Aufsichtstätigkeit über die Jahresabschlüsse ausgeübt, die in einer zusammenfassenden Gesamtkontrolle besteht, 
mit der überprüft werden soll, ob die Jahresabschlüsse ordnungsgemäß erstellt wurden. Es liegt in der Tat in der 
Verantwortung der mit der Abschlussprüfung beauftragten Person, die ordnungsgemäße Erstellung des 
Jahresabschlusses zu überprüfen.  

1) Aufsichtstätigkeiten gemäß den Artikeln 2403 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Wir überprüften die Einhaltung von Gesetz und Satzung, die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Verwaltung und insbesondere die Angemessenheit der Organisationsstrukturen, des Verwaltungs- und 
Rechnungswesens sowie deren ordnungsgemäßes Funktionieren. 

Wir haben an den Aktionärsversammlungen und Vorstandssitzungen teilgenommen und auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen keine besonderen Probleme zu berichten.  

Wir haben uns im Vorfeld und auch während der Sitzungen bei der Verwaltungsstelle über die allgemeine 
Entwicklung der Geschäftstätigkeit und deren voraussichtliche Entwicklung sowie über die aufgrund ihres Umfangs 
oder ihrer Merkmale bedeutendsten Transaktionen des Unternehmens informiert und haben auf der Grundlage der 
erhaltenen Informationen keine besonderen Bemerkungen zu machen.  
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Wir haben mit dem Abschlussprüfer rechtzeitig Daten und Informationen ausgetauscht, die für die Ausübung 
unserer Aufsichtstätigkeit relevant sind. 

Wir haben den Lagebericht gelesen und sind der Ansicht, dass die darin enthaltenen Aussagen und Daten den 
Grundsätzen einer guten und umsichtigen Geschäftsführung entsprechen. 

Wir haben uns bei der für das interne Kontrollsystem verantwortlichen Person erkundigt, und es haben sich keine 
relevanten Daten oder Informationen ergeben, die in diesem Bericht hervorgehoben werden müssten.  

Wir haben uns mit der Aufsichtsbehörde getroffen und die Berichte der Aufsichtsbehörde geprüft, und es haben 
sich keine kritischen Fragen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Umsetzung des Organisationsmodells ergeben, 
die in diesem Bericht hervorgehoben werden müssten. 

Wir haben die Angemessenheit der Organisations-, Verwaltungs- und Rechnungsführungsstruktur sowie deren 
tatsächliche Funktionsweise kennengelernt und überwacht, auch durch Einholung von Auskünften bei den 
Funktionsleitern, und haben in dieser Hinsicht keine besonderen Bemerkungen zu machen. 

Wir haben die Angemessenheit und das Funktionieren des Verwaltungsbuchhaltungssystems sowie dessen 
Zuverlässigkeit zur korrekten Darstellung der Geschäftsvorfälle durch Einholung von Auskünften bei den 
Funktionsleitern und durch Einsichtnahme in die Unterlagen des Unternehmens kennengelernt und im Rahmen 
unserer Zuständigkeit überwacht und haben diesbezüglich keine besonderen Feststellungen zu treffen. 

Es sind keine Beschwerden von Aktionären gemäß Artikel 2408 des Zivilgesetzbuches eingegangen. 

Wir haben dem Verwaltungsrat keine Berichte gemäß Artikel 15 des Gesetzesdekrets Nr. 118/2021 vorgelegt. 

Im Laufe des Haushaltsjahres hat der Rat der Rechnungsprüfer keine gesetzlich vorgeschriebenen 
Stellungnahmen oder Bemerkungen abgegeben. 

Im Zuge der oben beschriebenen Aufsichtstätigkeit haben sich keine weiteren wesentlichen Fakten ergeben. 

2) Bemerkungen zu den Jahresabschlüssen 

Im Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers heißt es: "Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild des Eigenkapitals und der Finanzlage der SEAB S.P.A. zum 31.12.2022 sowie 
des Ergebnisses der Geschäftstätigkeit und des Cashflows für das an diesem Datum endende Jahr in 
Übereinstimmung mit den italienischen Vorschriften, die die Kriterien für die Erstellung des Jahresabschlusses 
regeln". 

Nach unserem besten Wissen sind die Direktoren bei der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vom Gesetz 

gemäß Artikel 2423, Absatz 5 des Zivilgesetzbuches abgewichen.  

3) Kommentare und Vorschläge zur Genehmigung des Haushaltsplans 

In Anbetracht der Ergebnisse unserer Arbeit und des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers fordern wir die 
Anteilseigner auf, den von der Geschäftsführung erstellten Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2022 
endende Geschäftsjahr zu genehmigen. 

Der Rechnungsprüferausschuss ist mit dem von den Direktoren im Anhang zum Jahresabschluss formulierten 
Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses einverstanden. 

Bozen, 12.06.2023 

                                                                                       Der Vorstand der Rechnungsprüfer 

       Dr. Giuseppe Sciascia 

       Dr. Renate Mattivi 

       Frau Daniela Vicidomini 
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VI SI ON & R E V I S I O N

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFER

gemäß Art. Ivi des Gesetzesdekrets Nr. 39 vom 27. Januar 
2010

An die Generalversammlung der SEAB S.p.A.

Reaktion auf die Prüfung der Jahresabschlüsse

Urteil

Wir haben den Jahresabschluss der SEAB S.p.A. (die Gesellschaft) geprüft, der aus der Bilanz zum 31. 

Dezember 2022, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Kapitalflussrechnung für das an diesem Datum 

abgelaufene Geschäftsjahr und dem Anhang zum Jahresabschluss besteht.

Nach unserer Auffassung vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie der 

Ertragslage und der Zahlungsströme für das abgelaufene Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den 

italienischen Vorschriften über die Kriterien für die Aufstellung des Jahresabschlusses.

Der Beurteilung zugrunde liegende Elemente

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing (ISA ltalia) 

durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Standards sind im Abschnitt Verantwortlichkeiten 

des unabhängigen Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses in diesem Bericht näher 

beschrieben. Wir sind in Bezug auf die Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den ethischen und 

Unabhängigkeitsregeln und -standards, die im italienischen Rechtssystem für die Prüfung von 

Jahresabschlüssen gelten. Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete 

Prüfungsnachweise erlangt haben, auf die wir unser Prüfungsurteil stützen können.

Verantwortung der Direktoren und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die Geschäftsführer sind verantwortlich für die Erstellung des Jahresabschlusses, der ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild in Übereinstimmung mit den italienischen Vorschriften über die Kriterien für 

die Erstellung des Jahresabschlusses vermittelt, sowie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für den 

Teil des internen Kontrollsystems, den sie für erforderlich halten, um die Erstellung des Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der keine wesentlichen Fehler aufgrund von Betrug oder unbeabsichtigtem Verhalten oder 

Ereignissen enthält.

Die Direktoren sind verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit und - bei der Aufstellung des Jahresabschlusses - für die Angemessenheit der 

Annahme der Unternehmensfortführung sowie für die Vornahme angemessener Erklärungen. Die Direktoren 

gehen bei der Erstellung des Jahresabschlusses von der  Annahme der Un te rnehmens fo r t füh rung  

aus , um
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es sei denn, sie haben festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Liquidation des Unternehmens oder 

die Einstellung der Tätigkeit vorliegen oder sie haben keine realistische Alternative zu diesen 

Entscheidungen.

Der Rechnungsprüferausschuss hat die Aufgabe, den Prozess der Erstellung der Finanzberichte der 

Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen.

Verantwortung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder unbeabsichtigtem Verhalten 

oder aufgrund von Ereignissen, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 

beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist definiert als ein hohes Maß an Sicherheit, das jedoch keine Gewähr 

dafür bietet, dass eine in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführte 

Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt, falls eine solche vorliegt. Fehler können sich 

aus dolosen Handlungen oder unbeabsichtigten Handlungen oder Ereignissen ergeben und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die 

auf der Grundlage des Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Nutzer 

beeinflussen.

Bei der Durchführung der Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing 

(ISA) haben wir ein professionelles Urteilsvermögen ausgeübt und während der gesamten Prüfung 

professionelle Skepsis bewahrt:

• wir haben die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss identifiziert und beurteilt, 

unabhängig davon, ob diese aus dolosen Handlungen oder aus unbeabsichtigten Handlungen oder 

Ereignissen resultieren; wir haben Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken festgelegt und 

durchgeführt; und wir haben ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt, auf die wir unser 

Prüfungsurteil stützen können. Das Risiko, dass eine wesentliche falsche Darstellung aufgrund von 

dolosen Handlungen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine wesentliche falsche 

Darstellung aufgrund von unbeabsichtigten Handlungen oder Ereignissen nicht aufgedeckt wird, da 

dolose Handlungen betrügerische Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, 

irreführende Darstellungen oder eine Beeinflussung der internen Kontrolle beinhalten können;

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der 

Gesellschaft abzugeben;

• Wir haben die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze sowie die 

Angemessenheit der von den Geschäftsführern vorgenommenen Schätzungen einschließlich der 

damit verbundenen Offenlegungen beurteilt;

• Wir sind zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Verwendung der Annahme der 

Unternehmensfortführung durch die Direktoren angemessen ist und dass auf der Grundlage der 

erlangten Nachweise keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände 

bestehen, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten.

Besteht eine wesentliche Unsicherheit, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk zu 



den entsprechenden Angaben im Jahresabschluss darauf hinzuweisen oder, falls diese Angaben 

unzureichend sind, dies bei der Formulierung unseres Prüfungsurteils zu berücksichtigen. Unsere 

Schlussfolgerungen beruhen auf
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auf der Grundlage der bis zum Datum dieses Berichts gewonnenen Erkenntnisse. Spätere Ereignisse 

oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen nicht mehr als fortbestehendes 

Unternehmen geführt werden kann;

• haben wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt, einschließlich 

der Angaben, sowie die Frage beurteilt, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir haben den für die Überwachung Verantwortlichen, die gemäß ISA ltalia auf einer angemessenen Ebene 

identifiziert wurden, unter anderem den geplanten Umfang und den Zeitplan der Prüfung sowie die 

wesentlichen F e s t s t e l l u n g e n , einschließlich der bei der Prüfung festgestellten wesentlichen Mängel 

der internen Kontrolle, mitgeteilt.

Bericht über sonstige Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Urteil gemäß Art. IS, Abs. 2, Buchstabe ej des Decreto Legislativo 39/10

Die Geschäftsführer von SEAB S.p.A. sind verantwortlich für die Erstellung des Lageberichts zum 31. 

Dezember 2022, einschließlich der Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss und der Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen.

Wir haben die im Auditing Standard (SA ltalia) Nr. 720B vorgesehenen Verfahren durchgeführt, um ein Urteil 

über die Übereinstimmung des Verwaltungsratsberichts mit dem Jahresabschluss der SEAB S.p.A. zum 31. 

Dezember 2022 und über dessen Übereinstimmung mit dem Gesetz abzugeben sowie eine Erklärung über 

etwaige wesentliche Fehler abzugeben.

Nach unserer Auffassung steht der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss der SEAB S.p.A. zum 

31. Dezember 2022 und ist in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften erstellt worden.

In Bezug auf die Erklärung gemäß Artikel 14, Absatz 2, Buchstabe e] des Decreto Legislativo 39/10, die auf 

der Grundlage der im Laufe der Prüfung erworbenen Kenntnisse und des Verständnisses des Unternehmens 

und seines Umfelds abgegeben wurde, haben wir nichts zu berichten.

Trient, 12. Juni 2023

TR VOR S.r.l.

..!
Everino Sartbri "Luca Dallagiàcoma

Juristischer Prüfer Juristischer Prüfer
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In seinem Weisungsdokument „

qualitative Aspekte zu bewerten, die sich nicht aus den Konten ergeben, um 

die Analyse aufgrund von Kennzahlen zu ergänzen. Dadurch können zusätzliche Informationen 

über die Arten von Risiken bereitgestellt werden, die aufgrund ihrer Natur nicht mit herkömmlichen 

Instrumenten erkannt und gemessen werden können.

Nachdem die für das Unternehmen relevanten Risikobereiche und die sie kennzeichnenden 

spezifischen Risiken ermittelt wurden, werden die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos 

und die möglichen Folgen bewertet sowie die Strategien für den Umgang mit der jeweiligen 

Risikoart erörtert.

Es folgt eine Liste von Risiken, die in Betracht gezogen werden könnten, um Problemsituationen zu 

ermitteln, die zwar nur potenziell sind, aber dennoch die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb 

fortzuführen, entweder sofort oder innerhalb eines abschätzbaren Zeitraums beeinträchtigen. Sie 

betreffen: 
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Der Umweltdienst kann nicht ausgesetzt 

werden kann. 

Die allgemeine wirtschaftliche Situation 

in der Covid-Zeit hat das Problem 

verschärft. 

Hoher Anteil an Daueraufträgen von Kunden für Wasser- und 

Abfalldienstleistungen. 

Für die verbleibenden Kunden die Implementierung eines 

Mahnplans als erster Schritt zur Zwangseintreibung.  

Für den Wasser- und Parkplatzdienst Unterbrechung/Reduzierung 

der Versorgung/Erbringung des Dienstes. Finanzielle Garantie für 

die Gasverkäufer. 

Vorauszahlungen für Arbeitsleistungen. 

Vorausschauende Deckung der Forderungen für die nicht 

unterbrechbaren Leistungen mit einem Fälligkeitsdatum vor mehr 

als 12 Monaten, zu 50 % mit dem FSC-Fond; dagegen für die nicht 

unterbrechbaren Bereiche Umweltdienst Bozen von 90%, 

Umweltdienst Leifers von 70% und 50 % für die anderen.  
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Die Produkte der Gesellschaft bergen ein 

gewisses Risiko im Hinblick auf die 

Sicherheit. 

Hohe Aufmerksamkeit für Qualität (Wasseranalysen) und 

Sicherheit im Allgemeinen.   

Abschluss einer Versicherungspolice mit angemessenen 

Höchstbeträgen. 

 

Insgesamt unbedeutende 

Umweltauswirkungen 

Einhaltung der Qualität der Prozesse/Zertifizierung ISO 

14.001:2015, Erstellung einer Umweltbilanz bezüglich 

Immissionen und Emissionen; Schulung des Personals 
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Tabelle: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

   



 

 

 

 

 

 


